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Sehr geehrter Herr Oswald, 

 

wir danken Ihnen für die am 15. Mai 2009 übersandte Einladung zur Anhörung zum o. g. 

Gesetzentwurf und für die Gelegenheit vorab, hierzu schriftlich Stellung zu nehmen. 

 

Leider war die Stellungnahmefrist sehr kurz bemessen. Eine Fristsetzung in dieser Weise 

lässt keinen annähernd ausreichenden Raum für eine detaillierte Auseinandersetzung mit 

dem geplanten Vorhaben, da der Entwurf eine Vielzahl grundlegender wirtschaftspoliti-

scher, verfassungsrechtlicher sowie steuerlicher Fragen sowohl auf nationaler als auch auf 

internationaler Ebene aufwirft, die einer eingehenden Prüfung bedürfen. 

 

Die Kreditwirtschaft unterstützt das Bestreben des Gesetzgebers, die Steuerhinterziehung 

einzuschränken und die Besteuerungsbasis in Deutschland zu sichern. Auf diese Weise 

trägt er zu einer gleichmäßigen Besteuerung der Steuerpflichtigen bei.  

 

Der Gesetzesentwurf mag zwar dieses legitime Ziel verfolgen, er enthält jedoch keine 

Maßnahmen, mit denen Steuerhinterziehung wirksam bekämpft werden kann. Den hier 

gewählten Ansatz, den steuerpflichtigen Bürger als Instrument gegen unkooperative Staa-

ten einzusetzen, lehnen wir deshalb ab. Allein das Innehaben einer Geschäftsbeziehung 
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zum Ausland mündet nicht per se in eine Steuerstraftat und rechtfertigt daher nicht stärke-

re staatliche Kontrollen, erhöhte Mitwirkungs- und Nachweispflichten, die Versagung 

bzw. Kürzung des Betriebsausgaben- oder Werbungskostenabzugs oder die Besteuerung 

von Auslandsdividenden im Vergleich zu einem Inlandssachverhalt. Der Versuch, grenz-

überschreitende Sachverhalte allein durch nationale Regelungen in den Griff zu bekom-

men, ist der falsche Weg. Im Zeitalter einer globalisierten und digitalisierten Wirtschaft 

wirkt dieser Ansatz rückwärtsgewandt. Probleme zwischen Staaten oder den Finanzver-

waltungen dieser Staaten müssen auch bilateral auf dieser Ebene gelöst werden. Ansons-

ten werden Ausweichreaktionen der Steuerpflichtigen provoziert. Auch der Beschluss des 

Deutschen Bundestages vom 18. Dezember 2008 (BT-Drs. 16/11389), auf den sich der 

vorgelegte Entwurf beruft, fordert primär eine Bekämpfung der Steuerhinterziehung auf 

europäischer und internationaler Ebene. Ebenso hat sich der Bundesrat in seiner Stellung-

nahme zum Gesetzentwurf dafür ausgesprochen, möglichst bald mit denjenigen Staaten, 

die bereits ihre Bereitschaft zum Abschluss völkerrechtlicher Vereinbarungen bekundet 

haben, in entsprechende Verhandlungen einzutreten (BR-Drs. 372/09). 

 

Die Europäische Kommission hat am 2. Februar 2009 im Rahmen ihrer Strategie zur bes-

seren Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Steuerbetrug zwei Richtlinienvorschläge 

veröffentlicht. Der erste Richtlinienvorschlag betrifft die Amtshilfe bei der Beitreibung 

von Forderungen in Bezug auf bestimmte Abgaben, Zölle, Steuern und sonstige Maßnah-

men (KOM(2009)28). Mit diesem Vorschlag soll die grenzüberschreitende Steuererhe-

bung erleichtert werden. Der zweite – in diesem Zusammenhang sehr viel bedeutendere 

Vorschlag – behandelt die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Be-

steuerung (KOM(2009)29). Er soll die Steuerfestsetzung durch grenzüberschreitende 

Amtshilfe erleichtern, indem der Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten 

erleichtert und erweitert wird. Ein rechtsstaatlichen Prinzipien verpflichteter Informati-

onsaustausch, der den Anforderungen des Datenschutzes genügt, ist nicht nur innerhalb 

der Europäischen Union, sondern auch darüber hinaus der allein Erfolg versprechende 

Weg für eine zutreffende Besteuerung. Natürlich verkennen wir nicht, dass solche Ver-

handlungen unter Umständen langwierig und schwierig sein können, aber die Erfolge sind 

dafür auch dauerhafter und werden vom Steuerbürger eher akzeptiert, als Sanktionen im 

einzelnen Steuerfall, ohne dass hierzu eine konkrete Veranlassung besteht.  

 

Dem Gesetz mangelt es darüber hinaus nach jüngsten internationalen Entwicklungen auf 

politischer Ebene bereits an der Erforderlichkeit: Im Rahmen des G 20-Gipfeltreffens in 

London im April dieses Jahres haben sich sämtliche vom OECD Global Forum beobach-

teten Staaten dem internationalen Standard in Bezug auf Einkommen- und Vermögens-
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steuern verpflichtet. Damit ist dem Anliegen des deutschen Gesetzgebers, eine effektive 

Amtshilfe nach Artikel 26 des OECD-Musterabkommens weltweit etablieren zu können, 

bereits in einem ersten Schritt Rechnung getragen. Allein eine Gruppe von Staaten hat 

diese Ankündigung noch nicht in konkrete gesetzgeberische Maßnahmen oder den Ab-

schluss völkerrechtlicher Verträge umgesetzt. Dies kann angesichts der sehr kurzfristigen 

Entwicklung des Einlenkens nicht als Indiz eines mangelnden Willens oder einer Ver-

schleppungstaktik gedeutet werden. Eine  deutsche Gesetzgebung "auf Vorrat" für den 

Fall, dass einzelne Staaten ihren Ankündigungen keine Taten folgen lassen sollten, ist 

allerdings klar abzulehnen. Das Drohpotential richtet sich allein gegen inländische Steu-

erpflichtige, die schon mit Inkrafttreten des Gesetzes mit der bürokratischen Erschwernis 

ihrer Geschäftsbeziehung zum Ausland und zusätzlichen steuerlicher Belastungen rechnen 

müssen, ohne dass der ausländische Staat selbst zu diesem Zeitpunkt eine Ursache hierfür 

gesetzt hätte. Damit handelt es sich aber um bloße Symbolpolitik, die Bekämpfung der 

Steuerhinterziehung ernst nehmen zu wollen, die aber zugleich eine Rechtsunsicherheit 

über Auslandssachverhalte schafft und somit schädlich ist. Mehr als die Ankündigung 

steuerlichen Auskunftsverkehrs kann zu diesem Zeitpunkt von anderen Staaten nicht ge-

fordert werden. Gesetzgeberische Maßnahmen sind daher zu diesem Zeitpunkt verfrüht. 

 

Die Regelungen rufen zudem einen weiteren Aufbau von Bürokratie bei der Finanzver-

waltung und bei Dritten hervor. Dies widerspricht den steuerpolitischen Absichtserklärun-

gen aller Parteien und dem Koalitionsvertrag der Regierungskoalition. Weiterhin führt der 

Gesetzentwurf zu einer erheblichen Verkomplizierung des bereits jetzt schon hochkom-

plexen Steuerrechts und zu großer Rechtsunsicherheit, da eine vorausschauende Steuer-

planung durch zahlreiche Ermächtigungsnormen unter dem Vorbehalt kurzfristiger und 

weitreichender  Rechtsänderungen steht. 

 

Steuerhinterziehung sollte durch ein einfacheres und akzeptanzfähiges Steuersystem we-

niger attraktiv gemacht werden. Unter anderem war die Abgeltungsteuer auf Kapitalerträ-

ge als ein Baustein hierzu gedacht. Diese Absicht wird aber durch den Gesetzentwurf be-

schädigt. Ohne Zweifel sind auch Kontrollmechanismen geboten und zur Etablierung ei-

ner Besteuerungsgleichheit indiziert. Genügen diese aber rechtsstaatlichen Grundsätzen 

nicht, sind sie mit grundlegenden Verfassungsprinzipien nicht vereinbar  und daher zur 

Verfolgung des legitimen Ziels der Besteuerungsgleichheit ungeeignet. Vor diesem Hin-

tergrund sollten die Regelungen nochmals überdacht werden. 

 

 

 



 - 4 - 

. . . 

Zu den beabsichtigten Regelungen haben wir im Einzelnen folgende Anmerkungen: 
 

Artikel 1: § 51Abs. 1 Nr. 1 f aa) EStG neu 
 

Mit dieser Verordnungsermächtigung wird die Möglichkeit geschaffen, grundlegend in 

das Besteuerungssystem einzugreifen, indem der Betriebsausgaben- / Werbungskostenab-

zug eingeschränkt oder ganz versagt wird, wenn den für diese Sachverhalte erhöhten 

Mitwirkungs- und Nachweispflichten nicht nachgekommen wird. Diese Ermächtigungen 

begegnen rechtsstaatlichen Bedenken, weil der Verfassungsgrundsatz des Vorbehalts und 

Vorrangs des Gesetzes bei dieser weitgehenden Ermächtigung verletzt sein dürfte. 

 

Durch die in Artikel 1 ausgeführte Verordnungsermächtigung begibt sich der Gesetzgeber 

der parlamentarischen Kontrolle, ohne dass der Umfang der Ermächtigung in ausreichen-

der Weise bestimmt wird. Aus dem Rechtsstaatsprinzip ergibt sich, dass die Ermächtigung 

an den Verordnungsgeber so bestimmt sein muss, dass schon aus ihr und nicht erst aus der 

auf sie gestützten Verordnung erkennbar und vorhersehbar sein muss, was vom Bürger 

gefordert werden kann. Mit der Formulierung „in welchem Umfang Aufwendungen […] 

den Gewinn […] mindern dürfen“, bleibt für den Bürger die Schwere dieser Sanktion un-

klar, also ob seine Aufwendungen in Zukunft überhaupt noch oder nur teilweise steuerli-

che Berücksichtigung finden. Hieran ändern auch die Konkretisierungen zum Gegenstand 

der besonderen Mitwirkungs- und Nachweispflichten in § 51 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) aaa) bis 

ddd) EStG-E nur wenig. Aus dem Entwurfstext wird auch nicht hinreichend bestimmt 

genug deutlich, worin die erhöhten Mitwirkungs- und Nachweispflichten - neben den be-

reits bestehenden Pflichten - bestehen sollen. So ist bereits in § 90 Abs. 2 AO für Aus-

landssachverhalte normiert, dass die Beteiligten diesen Sachverhalt aufzuklären und die 

erforderlichen Beweismittel zu beschaffen haben. Hinzu kommen die detailliert geregelten 

Aufzeichnungspflichten in § 90 Abs. 3 AO. 

 

Zudem kann der Rechtsanwender nicht vorhersehen, welches Land nach Meinung der 

Finanzbehörden den Anforderungen des OECD-Musterabkommens entspricht bzw. nicht 

entspricht oder in der Zukunft entsprechen wird bzw. nicht entsprechen wird. Es gibt kei-

ne amtliche Veröffentlichung, die dies für alle Beteiligten verbindlich festlegen würde, 

wie dies im Referentenentwurf noch vorgesehen war. Dies führt zu dauerhafter Unsicher-

heit in der steuerlichen Beurteilung von Auslandsbeziehungen. Im Übrigen trifft die Rege-

lung lediglich den steuerehrlichen Bürger, der seine Einnahmen erklärt, jedoch seine 

Aufwendungen nicht oder nur teilweise abziehen darf, weil das Land seines geschäftli-
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chen Engagements als nicht kooperativ gilt. Der steuerehrliche Bürger wird durch diesen 

Mechanismus als Druckmittel gegen den unkooperativen Staat verwendet.  

 

Art. 1: § 51 Abs. 1 Nr. 1 f cc) EStG neu 
 

Die Möglichkeit, Einnahmen, die von bestimmten ausländischen Gesellschaften stammen, 

vom Anwendungsbereich der Abgeltungsteuer auszunehmen, erscheint problematisch. 

Hierdurch würde ohne weitere Eingrenzung der mit der Einführung der Abgeltungsteuer 

vorgezeichnete Weg einer endgültigen Besteuerung an der Quelle bei der Auszahlung ver-

lassen, denn der Gesetzeswortlaut bezieht auch in inländischen Depots verwahrte Anteile 

ein. Die Versagung der abgeltenden Wirkung des Steuerabzugs und die Einräumung eines 

Auskunftsanspruches gegenüber ausländischen Kreditinstituten macht in diesen Fällen 

jedoch keinen Sinn. Es wird in diesen Fällen zwingend eine Veranlagung der Erträge vor-

gesehen. Hieraus folgen zusätzliche Pflichten für die auszahlende Stelle, für den Kapital-

anleger und auch für die Finanzverwaltung. Im Gegenzug müssen die mit diesen Einnah-

men zusammenhängenden Ausgaben uneingeschränkt zum Abzug zugelassen werden. Ob 

sich im Ergebnis der gewünschte steuerliche Effekt einstellt, erscheint vor diesem Hinter-

grund sehr fraglich.  

 

Der vorgezeichnete Weg erscheint auch bei im Ausland verwahrten Anlagen systematisch 

nicht konsequent. Nach der Gesetzesbegründung soll durch die Ausnahme dieser Erträge 

aus dem Bereich der Abgeltungsteuer ein Anreiz für den ausländischen Staat geschaffen 

werden, mit Deutschland einen Auskunftsaustausch nach den Standards der OECD zu 

vereinbaren. Wenn dieses Ziel erreicht wird, würden die Erträge wiederum der Abgel-

tungsteuer unterliegen. Der mittelbar durch die Ausnahmevorschrift ausgelöste Zwang 

würde somit zu einem Ergebnis führen, das der heutigen Besteuerung ohne Anwendung 

dieser Ausnahmevorschrift entspricht. Auch die in der Gesetzesbegründung beklagten 

eingeschränkten Ermittlungsmöglichkeiten würden dieses Ergebnis nicht verändern. Die 

vorgeschlagene Lösung erscheint vor diesem Hintergrund nicht nachvollziehbar.  

 

Artikel 2: § 33 Abs. 1 Nr. 2 e) KStG neu 
 

Auch die Einschränkung der Steuerbefreiung nach § 8b Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 

Satz 1 KStG entspricht wegen der oben dargestellten Grundsätze nicht dem Rechtsstaats-

prinzip.  
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Artikel 3 Nr. 2: § 90 Abs. 2 Satz 3 AO neu 
 

Nach der vorgesehenen Neuregelung soll der Steuerpflichtige bei Vorliegen objektiv er-

kennbarer Anhaltspunkte, dass er Geschäftsbeziehungen zu Finanzinstituten in einem 

nicht kooperativen Staat oder Gebiet unterhält, verpflichtet werden, die Richtigkeit und 

Vollständigkeit seiner Angaben an Eides statt zu versichern und die Finanzbehörde er-

mächtigen, Auskunftsansprüche gegen Kreditinstitute in seinem Namen geltend zu ma-

chen. Diese Regelung begegnet erheblichen rechtsstaatlichen Bedenken. „Objektiv er-

kennbare Anhaltspunkte“ werden als unbestimmter Rechtsbegriff weder im Gesetzestext 

noch in der Begründung näher definiert. Es bleibt unklar, ob hierzu ein 

individualisierbarer hinreichender Anlass gegeben sein muss oder schon allgemeine Ver-

dachtsmomente ausreichen. Reicht es aus, dass jemand Einkünfte erheblichen Umfangs 

erzielt oder dass überhaupt Geschäftsbeziehungen zu ausländischen Kreditinstituten in 

kooperativen Staaten unterhalten werden? Der Finanzbehörde wird ein „willkürlich ein-

setzbares“ Druckmittel an die Hand gegeben. Zwar hat die Finanzbehörde ihre Entschei-

dung nach den Umständen des Einzelfalls und nach pflichtgemäßem Ermessen zu treffen, 

es fehlt aber jegliche Richtschnur für die Ausübung dieses Ermessens. Da die Abgabe 

einer falschen Versicherung an Eides Statt strafbewehrt ist, müssen die Voraussetzungen 

für die Zulässigkeit des Einsatzes dieses Mittels auch eindeutig im Gesetz geregelt sein. 

Solange ein Steuerpflichtiger nicht in zumutbarer Weise erkennen kann, ob die tatsächli-

chen Voraussetzungen für die in der Rechtsnorm ausgesprochene Rechtsfolge vorliegen, 

verstößt diese gegen das rechtsstaatliche Bestimmtheitsgebot des Grundgesetzes. 

 

Unklar ist nach der Formulierung im Entwurf auch die  Reichweite des Begriffs der Fi-

nanzinstitute. Hierunter können ggf. neben den Kreditinstituten auch Finanzunternehmen 

und sonstige Finanzierungs- und Anlagegesellschaften fallen. Dieses müsste ebenso klar 

und bestimmt festgelegt werden. 

 

Artikel 3 Nr. 3: § 147 a AO neu 
 

Mit der Einfügung dieser Norm soll erstmalig eine allgemeine Aufbewahrungsverpflich-

tung und Aufbewahrungsfrist für steuerlich relevante Unterlagen bei der Erzielung erheb-

licher Überschusseinkünfte eingeführt werden. Die Ausdehnung der Aufbewahrungs-

pflicht auf alle Überschusseinkünfte ist aus unserer Sicht weder verhältnismäßig noch 

zweckmäßig. Ausdrücklich erfasst werden auch Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 
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im Sinne des § 19 EStG und sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 EStG. Bei beiden 

Einkunftsarten verfügen die Finanzbehörden aber in der weit überwiegenden Zahl der Fäl-

le schon über die steuerlich relevanten Informationen. Bei den Einkünften aus nichtselbst-

ändiger Arbeit liegen den Finanzbehörden die Daten der elektronischen Lohnsteuerbe-

scheinigung vor. Diese werden spätestens ab dem Jahre 2011 unter Verwendung des Steu-

eridentifikationsmerkmals übermittelt und können so den Steuerpflichtigen einfach zuge-

ordnet werden. Bei den sonstigen Einkünften werden durch die Ende 2009 erstmals zu 

versendenden Rentenbezugsmitteilungen im Sinne des § 22 a EStG bereits wesentliche 

Bereiche der insgesamt zu den sonstigen Einkünften zählenden Tatbestände abgedeckt. 

Die Einnahmenseite ist in diesen Fällen also nicht zweifelhaft. Der Nachweis von Wer-

bungskosten oder zumindest deren Glaubhaftmachung ist eine den Steuerpflichtigen oh-

nehin treffende Obliegenheit, bei deren Verletzung dieser nach allgemeinen Grundsätzen 

die Konsequenzen zu tragen hat. Eine pauschale Ausdehnung der Aufbewahrungspflicht 

erscheint daher nicht gerechtfertigt. 

 

§ 162 Abs. 2 letzter Satz AO neu 

 
Auch die Erweiterung der Schätzungsbefugnisse der Finanzämter durch die Erweiterung 

des § 162 Abs. 2 AO begegnet verfassungsrechtlichen Bedenken, weil sie lediglich den 

Druck auf den Steuerpflichtigen erhöht, die Mitwirkung zu erzwingen. Insbesondere die 

gesetzliche Festlegung, im Fall fehlender Mitwirkung so zu schätzen, als wäre vom Vor-

liegen ausländischer steuerpflichtiger Einkünfte bzw. von ihrer größeren Höhe gegenüber 

der Erklärung auszugehen, entlarvt die Norm als reines Druckmittel, das nicht der Erzie-

lung von Besteuerungsgerechtigkeit dienen soll. Denn eine Schätzung muss sich an den 

vermuteten tatsächlichen Fakten orientieren, so dass der Generalverdacht des Gesetzge-

bers, der stets eine Höherschätzung normieren will, als nicht verfassungskonform er-

scheint. 

 

Europarechtliche Bedenken 
 

Während in der Begründung des Referentenentwurfs noch auf die Einschränkung be-

stimmter Grundfreiheiten des EG-Vertrages, insbesondere der Kapitalverkehrsfreiheit und 

der Niederlassungsfreiheit, explizit hingewiesen wurde, enthält die Begründung des Ge-

setzentwurfs keine Ausführungen hierzu mehr.  

 

Uns scheint die Tragweite der sog. Grundfreiheiten für den Bürger nicht ausreichend ge-

würdigt, weil die Kapitalverkehrsfreiheit unmittelbar anwendbares Recht darstellt. Insbe-
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sondere ist zu bedenken, dass Beschränkungen der Kapitalverkehrsfreiheit nicht nur zwi-

schen den Mitgliedstaaten, sondern auch zwischen den Mitgliedstaaten und dritten Län-

dern gemäß Art. 56 Abs. 1, a.E. EGV unzulässig sind. 

 

Bei einem weiten Verständnis des Beschränkungsbegriffs fallen auch indirekte Eingriffe 

unter das Beschränkungsverbot. So stellt schon die Anknüpfung eines Verdachts an das 

bloße Gebrauchmachen von einer gemeinschaftsrechtlichen Grundfreiheit - wie dies beim 

Eröffnen und Unterhalten eines Auslandskontos der Fall ist -, wegen des abschreckenden 

Charakters einen Eingriff in diese Grundfreiheit dar, der gerechtfertigt sein muss. 

 

Zwar sind durch die Rechtsprechung des EUGH unter Berufung auf zwingende Gründe 

des Allgemeininteresses Ausnahmen von strikten Beschränkungsverboten zugelassen 

worden. Jedoch stellt die Vermeidung einer Verringerung des Steueraufkommens allein 

keinen zwingenden Grund des Allgemeininteresses dar (EuGH vom 07.09.2004, 

Manninen, Rs. C-319/02, Randnr. 49 m.w.Nw.). Die Bekämpfung der Steuerhinterzie-

hung kann einen zwingenden Grund des Allgemeininteresses darstellen, wenn die Be-

schränkung dem verfolgten Ziel angemessen ist und nicht über das hinausgeht, was zu 

seiner Erreichung erforderlich ist (EuGH vom 11.10.2007, ELISA, Rs. C-451/05, Randnr. 

81f  m.w.Nw.). Dies ist der Fall, wenn durch die Maßnahmen „rein künstliche“ Konstruk-

tionen erfasst werden sollen, die auf eine Umgehung des nationalen Steuerrechts gerichtet 

sind. Hieraus folgt im Umkehrschluss, dass eine allgemeine Vermutung der Steuerflucht 

oder einer Steuerhinterziehung als Rechtfertigung für eine Beschränkung der Grundfrei-

heiten des EG-Vertrages nicht ausreicht (EuGH, ELISA, Randnr. 91 m.w.Nw.). Auch darf 

durch eine nationale Regelung eine Beschränkung der Kapitalverkehrsfreiheit nicht in der 

Weise stattfinden, dass zum einen Inländer davon abgehalten werden, Kapital bei auslän-

dischen Gesellschaften anzulegen, zum anderen es aber auch ausländischen Gesellschaf-

ten erschwert wird, Kapital in Deutschland einzusammeln. 

 

Durch die geplanten Regelungen (insbesondere § 90 Abs. 2 Satz 2 AO neu) werden deut-

sche Steuerpflichtige, die über Geschäftsbeziehungen zu Finanzinstituten oder anderen 

Unternehmen in nicht kooperativen Staaten verfügen, dem generellen Verdacht ausge-

setzt, hierdurch Steuerumgehung im Inland zu betreiben. Es wird nicht vorausgesetzt, dass 

rein künstliche Konstruktionen vorliegen, sondern jedes wirtschaftlich sinnvolle und all-

tägliche Geschäft, wie z. B. das Unterhalten eines Auslandskontos, zieht – gegenüber den 

bei Auslandssachverhalten schon nach geltendem Recht erhöhten Nachweis- und Mitwir-

kungspflichten – nochmals verschärfte Nachweis- und Mitwirkungspflichten nach sich. 

Da auch und vor allem der steuerehrliche Bürger ausnahmslos hiervon betroffen ist, wird 
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die Kapitalverkehrsfreiheit unseres Erachtens in einem Maße eingeschränkt, das zumin-

dest starke Zweifel an der Vereinbarkeit mit den Bestimmungen des EG-Vertrages hervor-

ruft. 

 

Wie bereits dargestellt, halten wir vor diesem Hintergrund eine grundlegende und sorgfäl-

tige Prüfung des Gesetzentwurfs für unabdingbar. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Für den 

ZENTRALEN KREDITAUSSCHUSS 

Bundesverband der Deutschen 
Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. 

  

 i.V.  

   

 

Gerhard Hofmann Dr. Heinz-Jürgen Tischbein 

  


